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Fürsten möglich. Gegen diese neue "böhmische Sklaverei" erhob
sich energischer Widerstand des Volkes.

1733 gewährte Fürst Josef Wenzel gnadenhalber eine reduzierte
Art der Landammannverfassung. Der Landammann hatte bei
Gerichtsverhandlungen nur mehr Beisitz, ohne Stimmrecht. Ausser
beim Frevelgericht übte das fürstliche Oberamt alle übrigen
richterlichen Funktionen aus.

Kriegswirren, Auflösung des alten Deutschen Reiches und die
Aufnahme in den Rheinbund versetzten der alten Landammanssverfassung

den Todesstoss. 1808 wurde der neue Landvogt Josef
Schuppler eingesetzt. 1809 wurde der Landbrauch aufgehoben.
Die ganze Staatsgewalt war nun in den Fürsten als absoluten
Herrscher verlegt, das Volk aller Rechte beraubt und von der
Landesverwaltung ausgeschlossen. Das Oberamt (Landvogt,
Rentmeister und Gerichtsaktuar), bildete die Regierung und
war zugleich Gerichtsbehörde erster Instanz. Appellation war
nur an den Fürsten in Wien möglich. Die auf 1. Januar 1809
eingeführte neue Ordnung liess die Ansätze zum modernen Staat
erkennen: Vollendung des landsfürstlichen Absolutismus und
Verhinderung jeder Einflussnahme der Untertanen auf die
Staatsverwaltung.

ASS ~ SKILAGER 1980/81

Junge Auslandschweizer - auch Kinder einer Schweizer Mutter
und eines ausländischen Vaters - zwischen 15 und 25 Jahren,
die im kommenden Winter in der Schweiz skifahren möchten,
sollten sich folgende Daten vormerken:

26. Dezember 1980 bis 3. Januar 1981

29. März 1981 bis 7. April 1981

7. April 1981 bis 16. April 1981

An diesen Daten führt das Auslandschweizersekretariat wiederum

seine Skilager durch. Das Winterlager findet in Sedrun
im Kanton Graubünden statt, die beiden Frühlingslager in
Les Croset im Kanton Wallis. Für die Lager können Unterlagen
und das Anmeldeformular beim Auslandschweizersekretariat,
Jugenddienst, Alpenstrasse 26, 300 Bern 16, angefordert werden.

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges
berücksichtigt.
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